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Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- 

und -verbringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchfüh-

rung der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 

Vom 6. Juni 2007 (BGBl. I S. 1002), zuletzt geändert  

am 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für Betriebseinrichtungen im Sinne von Artikel 2 Nr. 4 der Verord-

nung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Ja-

nuar 2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -

verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG 

des Rates (ABI. EU Nr. L 33 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung, in denen eine 

oder mehrere der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 genannten Tätig-

keiten ausgeübt werden. 

§ 2 Errichtung eines Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters 

(1) Das Umweltbundesamt errichtet und unterhält ein der Öffentlichkeit frei und un-

entgeltlich zugängliches, internetgestütztes Schadstofffreisetzungs- und -

verbringungsregister (Register). 

(2) Das Umweltbundesamt stellt in das Register die von den nach Landesrecht zu-

ständigen Behörden übermittelten Informationen ein: 

1. über die Freisetzungen der in Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung 

(EG) Nr. 166/2006 genannten Schadstoffe, die von Betriebseinrichtungen 

mitgeteilt werden müssen, in denen eine oder mehrere der in Anhang I der 

Verordnung (EG) Nr. 166/2006 genannten Tätigkeiten ausgeübt werden, 

2. über die Verbringung außerhalb des Standortes von in Artikel 5 Abs. 1 Buch-

stabe b der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 genannten Abfällen und von in 

Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 genannten 

Schadstoffen in Abwasser, die von Betriebseinrichtungen mitgeteilt werden 

müssen, in denen eine oder mehrere der in Anhang I der Verordnung (EG) 

Nr. 166/2006 genannten Tätigkeiten ausgeübt werden, 
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3. den Namen des Eigentümers oder Betreibers der Betriebseinrichtung und 

gegebenenfalls der Muttergesellschaft, zu der Informationen nach Nummer 

1, 2 oder 4 in das Register eingestellt werden, 

4. über die Freisetzungen von Schadstoffen aus diffusen Quellen, die in ange-

messener räumlicher Detaillierung bei den zuständigen Bundes- und Lan-

desbehörden vorhanden sind und deren Aufnahme in das Register praktika-

bel ist. 

§ 5 Absatz 2 bis 4 bleibt unberührt. Das Umweltbundesamt gibt in dem Register an, 

welche Art von Information aus welchem Grund nach § 5 Absatz 2 und 3 nicht in das 

Register eingestellt wurde. 

(3) Das Umweltbundesamt stellt Informationen in zusammengefasster und nicht zu-

sammengefasster Form in das Register ein, so dass Freisetzungen und Verbringun-

gen nach dem Kalenderjahr und weiteren Merkmalen gesucht werden können, ins-

besondere nach 

1. dem Namen der Betriebseinrichtung, 

2. dem geographischen Standort der Betriebseinrichtung und dem Flussein-

zugsgebiet, 

3. der Tätigkeit, die in der Betriebseinrichtung ausgeübt wird, 

4. dem Eigentümer oder Betreiber der Betriebseinrichtung und gegebenenfalls 

der Muttergesellschaft, 

5. dem Schadstoff oder Abfall, 

6. dem Umweltmedium, in das der Schadstoff freigesetzt wird, 

7. der Verbringung außerhalb des Standortes von Abfällen, Abfällen zur Besei-

tigung und Abfällen zur Verwertung sowie gegebenenfalls dem Zielort der 

Verbringung der Abfälle, 

8. der Verbringung außerhalb des Standortes von Schadstoffen im Abwasser 

sowie 

9. der Freisetzung von Schadstoffen aus diffusen Quellen im Sinne von Ab-

satz 2 Nr. 5. 

(4) Das Umweltbundesamt stellt die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten 

Informationen jährlich und zwar spätestens 13 Monate nach Ende eines jeden Ka-

lenderjahres, für das Informationen über die Freisetzung von Schadstoffen und die 
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Verbringung außerhalb des Standortes von Abfällen und von Schadstoffen in Abwas-

ser erfasst werden (Berichtsjahr), in das Register ein. Zehn Jahre nach der erstmali-

gen Einstellung der Informationen in das Register kann das Umweltbundesamt ihre 

Löschung vornehmen. 

§ 3 Erhebung der Informationen 

(1) Der Betreiber übermittelt die in Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 ge-

nannten Informationen unter Angabe seines Namens sowie des Namens des Eigen-

tümers der Betriebseinrichtung (Bericht) zum ersten Mal für das Jahr 2019 elektro-

nisch und nach dem Anhang zum Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1714 der 

Kommission vom 23. September 2019 zur Festlegung, in welcher Form und mit wel-

cher Häufigkeit die Mitgliedstaaten Daten für die Berichterstattung gemäß der Ver-

ordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters 

und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates zu übermit-

teln haben (ABl. L 267 vom 21.10.2019, S. 3) an die nach Landesrecht zuständige 

Behörde. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann vorschreiben, dass der 

Betreiber das von ihr festgelegte elektronische Format zu benutzen hat. 

(2) Der Bericht ist bis zum 30. April des dem jeweiligen Berichtsjahr folgenden Jahres 

abzugeben. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im Einzelfall auf Antrag 

des Betreibers die Frist bis zum 31. Mai des dem jeweiligen Berichtsjahr folgenden 

Jahres verlängern, wenn die spätere Abgabe die rechtzeitige Weiterleitung des Be-

richts an die Europäische Kommission nicht erschwert. Der Verlängerungsantrag 

muss spätestens bis zum 31. März des dem jeweiligen Berichtsjahr folgenden Jahres 

gestellt werden. 

§ 4 Informantenschutz 

(1) Der Betreiber einer Betriebseinrichtung darf einen Betriebsangehörigen nicht be-

nachteiligen, weil der Betriebsangehörige der zuständigen Behörde konkrete An-

haltspunkte für eine Verletzung einer Bestimmung dieses Gesetzes oder der Verord-

nung (EG) Nr. 166/ 2006 anzeigt. 

(2) Eine Behörde darf bei der Ausübung ihrer Zuständigkeiten niemanden benachtei-

ligen, weil er ihr konkrete Anhaltspunkte für die Verletzung einer Bestimmung dieses 

Gesetzes oder der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 anzeigt. 
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§ 5 Übermittlung der Informationen an das Umweltbundesamt;  

Einstellung in das Register 

(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden übermitteln die Berichte der Betrei-

ber elektronisch zur Einstellung in das Register und für die Zwecke des Artikels 7 

Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 an das Umweltbundesamt. Die Über-

mittlung erfolgt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 und für 

1. die administrativen Informationen nach den Abschnitten 1 bis 4 des Anhangs 

des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1741 bis zum 31. August des dem 

jeweiligen Berichtsjahr folgenden Jahres und 

2. die thematischen Informationen nach den Abschnitten 5 bis 10 des Anhangs 

des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1741 bis zum 31. Oktober des 

dem jeweiligen Berichtsjahr folgenden Jahres, wobei die Information nach 

Abschnitt 4.1 des Anhangs des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1741 

erneut beizufügen ist. 

Für die Übermittlung ist das spätestens bis zum 1. Januar des auf das Berichtsjahr 

folgenden Jahres durch das Umweltbundesamt festgelegte elektronische Format zu 

verwenden. 

(2) Informationen, deren Bekanntgabe nachteilige Auswirkungen hätte auf 

1. die internationalen Beziehungen, die Verteidigung oder bedeutsame Schutz-

güter der öffentlichen Sicherheit oder 

2. die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer 

Person auf ein faires Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ord-

nungswidrigkeitenrechtlicher oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen, 

werden unter Angabe des jeweiligen Schutzgrundes an das Umweltbundesamt 

übermittelt. Das Umweltbundesamt stellt eine Information nach Satz 1 nur dann in 

das Register ein, wenn nach Feststellung der nach Landesrecht zuständigen Behör-

de das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. 

(3) Soweit 

1. durch das Bekanntgeben der Informationen personenbezogene Daten offen-

bart, 

2. Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheberrechte, durch das Zu-

gänglichmachen der Informationen verletzt würden oder 
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3. durch das Bekanntgeben Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugänglich 

gemacht würden oder die Informationen dem Steuergeheimnis oder dem 

Statistikgeheimnis unterliegen, 

werden diese Informationen unter Angabe des jeweiligen Schutzgrundes an das 

Umweltbundesamt übermittelt. Das Umweltbundesamt stellt eine Information nach 

Satz 1 nur dann in das Register ein, wenn 

1. der Betroffene zugestimmt hat oder 

2. das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe der Information überwiegt und 

die in Satz 5 genannte Entscheidung bestandskräftig geworden ist. 

Die Einstellung von Informationen über die Freisetzung von Schadstoffen darf nicht 

aus den in Satz 1 Nummer 1 und 3 genannten Gründen unterbleiben. Die nach Lan-

desrecht zuständige Behörde hat in der Regel von einer Betroffenheit im Sinne des 

Satzes 1 Nr. 3 auszugehen, soweit übermittelte Informationen als Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisse gekennzeichnet sind und die betroffene Person bei der Übermitt-

lung der Informationen im Einzelnen dargelegt hat, warum diese als Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnis schützenswert sind. Steht das öffentliche Interesse an der Be-

kanntgabe einer Information nach Satz 1 dem Geheimhaltungsinteresse entgegen, 

ist die betroffene Person von der nach Landesrecht zuständigen Behörde vor der 

Entscheidung über die Einstellung der Information in das Register anzuhören. Die 

nach Landesrecht zuständige Behörde entscheidet, ob das öffentliche Interesse an 

der Bekanntgabe überwiegt. Die Entscheidung, dass das öffentliche Interesse an der 

Bekanntgabe einer Information nach Satz 1 das Geheimhaltungsinteresse überwiegt, 

wird der betroffenen Person bekannt gegeben. Bei der Übermittlung an das Umwelt-

bundesamt gibt die nach Landesrecht zuständige Behörde an, hinsichtlich welcher 

Informationen das Geheimhaltungsinteresse das öffentliche Interesse an der Be-

kanntgabe überwiegt und bezeichnet die Gründe, weshalb das Umweltbundesamt 

diese Informationen nicht in das Register einstellen darf. 

(4) Liegt nach Absatz 2 oder 3 ein Grund für die Nichteinstellung einer Information in 

das Register vor, sind die hiervon nicht betroffenen Informationen in das Register 

einzustellen. 

(5) Unter Berücksichtigung des Standes der Technik trifft das Umweltbundesamt ge-

eignete technische und organisatorische Maßnahmen, um für die Informationen, die 

nach den Absätzen 2 und 3 nicht in das Register einzustellen sind, ein angemesse-

nes Schutzniveau zu gewährleisten. 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de
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(6) Bei Betriebseinrichtungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Ver-

teidigung und der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen entschei-

det das Bundesministerium der Verteidigung oder eine von ihm beauftragte Stelle 

über die Schutzbedürftigkeit nach Absatz 2 Nr. 1. 

§ 6 Übermittlung der Informationen an die Europäische Kommission 

Zuständig für die Durchführung von Artikel 7 Abs. 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 166/2006 ist das Umweltbundesamt. Bei der Übermittlung gibt das Umweltbun-

desamt an, welche Informationen durch die nach Landesrecht zuständige Behörde 

als vertraulich beschieden wurden, und bezeichnet die Gründe, weshalb die Kom-

mission diese Informationen der Öffentlichkeit nicht zugänglich machen soll. 

§ 7 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006 über die Schaffung eines 

Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters und zur Änderung 

der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates (ABl. L 33 vom 4.2.2006, S. 1), 

die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1243 (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 241) 

geändert worden ist, verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 oder 2, jeweils in Verbindung mit 

§ 3 Absatz 2 Satz 1, eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig macht oder 

2. entgegen Artikel 5 Absatz 5 Satz 1 eine dort genannte Aufzeichnung nicht 

oder nicht mindestens fünf Jahre verfügbar hält. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro ge-

ahndet werden. 

§ 8 Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren 

Von den in diesem Gesetz getroffenen Regelungen des Verwaltungsverfahrens kann 

nicht durch Landesrecht abgewichen werden. 

§ 9 Übergangsvorschrift 

Die Bußgeldvorschriften nach § 7 gelten ab dem Berichtsjahr 2020. 

 


